
 
 
 
 
 

 
 

A11  

Befähigte Person –  
Fahrzeuge nach DGUV Vorschrift 70 
für die jährliche UVV Prüfung für Fahrzeuge Ihres Fuhrparks. 
 
 

Die vom Arbeitgeber bereitgestellten und von Be-
schäftigten benutzen Fahrzeuge gehören im Sinne 
der Betriebssicherheitsverordnung zu Arbeit- und 
Betriebsmittel.  
Gemäß der DGUV Vorschrift 70 ist ein Fahrzeug bei 
Bedarf, mindestens einmal jährlich, zu prüfen. Sollte 
eine Sachverständigenprüfung nach § 29 StVZO zeit-
nah erfolgt sein, so kann die Prüfung auf den ar-
beitssicheren Zustand begrenzt werden. 
Bei Krafträder und Personenkraftwagen kann auf 
eine Sachkundigenprüfung verzichtet werden. Vo-
raussetzung ist, dass die vom Hersteller vorgeschrie-
benen Inspektionen ordnungsgemäß durchgeführt 
wurden und die Mängelfreiheit durch eine autorisier-
te Fachwerkstatt bestätigt wird. 
 
Unabhängig davon ist die arbeitstägliche Überprü-
fung durch das Fahrpersonal nach DGUV Vorschrift 
70 in Verbindung mit dem DGUV Grundsatz 314-
002. 

Voraussetzungen 
Allgemeine Anforderungen an Befähigte Personen lt. 
BetrSichV und TRBS 1203. 

Zielgruppe 
­ Mitarbeiter aus der Lagerwirtschaft, Instandhal-

tung, Konstruktion und Montage 
­ Sicherheitsbeauftragte 
­ Personen, welche als befähigte Personen für 

beauftragt werden sollen 
­ Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
­ Verantwortliche, die eine abgeschlossene techni-

sche Berufsausbildung absolviert haben oder 
über nachgewiesene Metallkunde verfügen und 
als befähigte Person bestellt werden sollen 

 

Lehrgangsinhalte 
­ Rechtliche Grundlagen, Gesetze und Vorschriften 
­ Befähigte Person gemäß TRBS 1203 
­ DGUV Vorschrift 70 – Fahrzeuge 
­ DGUV Grundsatz 314-003 – Prüfung von Fahr-

zeugen durch Sachkundige 
­ Verantwortung, Haftung 
­ Prüffristen 
­ Bau, Konstruktion und Ausrüstung von Fahrzeu-

gen 
­ Fahrzeuginspektion gemäß  

DGUV Grundsatz 314-003 
­ Mängel und Mängelbehebung 
­ Vorbereitung der Prüfung, Durchführung und 

Dokumentation 
­ Durchführung einer Inspektion in der Praxis 
­ Theoretische Prüfung 

Abschluss 
Teilnahmebescheinigung 
Geeignet als Fortbildung im Sinne des § 5 Abs. 3 
ASiG. 

Termine 
26.11.2019 
03.03.2020 
25.06.2020 
12.11.2020 

Kosten 
487,90 Euro, inkl. MwSt. 
Inkl. der Seminarunterlagen 

Fördermöglichkeiten 
Eine von mehreren Finanzierungsoptionen ist der 
Bildungsscheck und die Bildungsprämie. Wir beraten 
Sie gerne! 
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